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RS OGH 1957/10/30 7Ob500/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1957

Norm

EO §379 Abs4 F1

Rechtssatz

Kein richterliches Veräußerungs- und Belastungsverbot an den Bestandteilen und an dem Zubehör des

Pachtgegenstandes, insbesondere am Vieh, an den Geräten, Einrichtungsgegenständen oder Feldfrüchten, zur

Sicherung des Anspruches des Verpächters auf rückständigen Pachtzins.
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